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Geburtsurkunde 

 

Hierbei erfolgt die Wahl des Namens und Familiennamens des Kindes. 

Wo?    Beim Standesamt des Geburtsortes. 

Oft kann das Kind direkt im Krankenhaus angemeldet werden und 

man muss dann nur zum abholen  

der Geburtsurkunden ins Standesamt. 

Wann?   Innerhalb einer Woche nach der Geburt. 

 

Benötigte Unterlagen 

Verheiratet:   

 Personalausweis 

 Heiratsurkunde oder Geburtsbescheinigung der Klinik oder beglaubigte Abschrift aus dem 

Familienbuch 

Nicht verheiratet: 

 Personalausweis 

 Geburtsurkunde der Mutter 

 Vaterschaftsanerkennung, erhält das Kind den Namen des Vaters, bitte vorab mit 

Vaterschaftsanerkennung zusammen eine Namenserklärung für den Familiennamen 

ausstellen lassen. 

 

Vaterschaftsanerkennung (VA)/Namenserklärung(NE)/Sorgerechtserklärung(SR) 

nur bei unverheirateten Paaren 

 

Wo?   Beim Standesamt(Wohnort) (VA/NE) oder beim Jugendamt(VA/SR). 

Wann?  Vor und nach der Geburt möglich(Zustimmung der Mutter nötig). 

  Bei gemeinsamen SR muß seit Neustem immer eine VE mitgemacht werden 

 

Benötigte Unterlagen 

 Ausweise 

 Geburtsurkunden oder Abstammungsurkunden beider Eltern 

 Geburtsurkunde des Babys 

 Sorgerecht beim Jugendamt, Unterlagen wie bei der Vaterschaftsanerkennung      

 

Elterngeld 

 

Wo?  Elterngeldstelle des Landkreises. Kreisverwaltung TF, Luckenwalde. 

Wann? Innerhalb der ersten 3 Monate nach der Geburt des Babys.  

Das Elterngeld  wird nur 3 Monate rückwirkend gezahlt. 

 

Benötigte Unterlagen 

 Von  beiden Elternteilen unterschriebener Antrag auf Elterngeld, wenn beide Elternteile das 

Sorgerecht haben, sonst nur von der Mutter unterschrieben. 

 Geburtsurkunde des Kindes im Original. 

 Bescheinigung der Krankenkasse über Mutterschaftsgeldzahlung oder Negativbescheid. 

 Bescheinigung des Arbeitgebers über Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach der Entbindung 

 Einkommenserklärung bzw. Lohn- und Gehaltsbescheinigungen (1 ET 12 Mo/2 ET 14Mo) 

 Meldebescheinigung vom Standesamt, Personalausweiskopie beide ET 
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Kindergeld 

 

Wo?  Familienkasse des zuständigen Arbeitsamtes(Potsdam). 

Wann?  Spätestens bis zum 4. Lebensjahr des Kindes. 

 

Benötigte Unterlagen 

 Antragsvordruck 

 Geburtsurkunde des Kindes im Original 

 

Krankenversicherung 

 

Wo?  Bei der Krankenkasse, bei der der berufstätige Elternteil versichert ist. 

Wann?  Umgehend nach der Geburt. (max. 3 Monate danach) 

 

Benötigte Unterlagen 

 Formular der Krankenkasse 

 Geburtsurkunde des Kindes im Original 

 

Einwohnermeldeamt 

 

Ummeldung erfolgt vom Standesamt des Geburtsortes automatisch, Ausdruck nur noch abholen 

 

Wo?  Einwohnermeldeamt des Wohnortes. 

Wann?  Sobald die Original-Geburtsurkunden angefertigt wurden 

 

Benötigte Unterlagen   

 Personalausweis oder Pass 

 Evtl. Urkunde über die Vaterschaftsanerkennung 

 ggf Für den Kinderpass - ein Lichtbild des Kindes und bei nur einem Erziehungsberechtigten 

ein Sorgerechtsnachweis 

 

Elternzeit 

 

Wo?  Beim Arbeitgeber. 

Wann? Spätesten sieben Wochen vor geplantem Beginn der Elternzeit/ bei 8Wo Muschu also in der 

ersten Lebenswoche. 

 

Benötigte Unterlagen 

 Antrag formlos, muss schriftlich sein und die Angabe über die Dauer der Elternzeit beinhalten. 

 Achtung!  Spätere Verlängerung oder Kürzung der Elternzeit ist evtl. nicht möglich, 

bitte vorher mit dem AG abklären. 

 

Kinderbetreuung (Tagesmutter, Kita) 

 

Wo?  Schulamt der zuständigen Gemeinde (Rathaus) 

Wann?  Voranmeldung vor der Geburt (möglichst früh),  Anmeldung nach der Geburt umgehend 

 

 

 

Diese Liste ist eine Orientierungshilfe für euch.    Hebamme Katja Britz    Stand 04.2012 

 


